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Vorwort

Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich um die überarbeitete und 
ergänzte Fassung meiner Dissertation, die im Rahmen des DFG-Projekts „Ad-
äquate Interessenvertretung Geschädigter bei Gruppen- und Verbandsklagen 
und die Rolle des Gerichts“ entstanden ist. Im Wintersemester 2017/2018 
wurde sie vom Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Konstanz an-
genommen. Die Disputation fand am 11. Juni 2018 statt.

Zunächst möchte ich Frau Prof. Dr. Astrid Stadler danken. Sie hat diese Ar-
beit angeregt, begleitet und begutachtet, wobei ich während des Großteils der 
nicht eben kurzen Entstehungszeit von einer Stelle an ihrem Lehrstuhl profitiert 
habe. Ich danke zudem Herrn Prof. Dr. Michael Stürner für die zügige Erstel-
lung des Zweitgutachtens und Herrn Prof. Dr. Rüdiger Wilhelmi, dem dritten 
Mitglied der Prüfungskommission.

Die Untersuchung ist zum Teil während Forschungsaufenthalten in Luxem-
bourg und San Francisco entstanden. Dem Max Planck Institute Luxembourg 
for International, European and Regulatory Procedural Law schulde ich Dank 
für die vielfältigen Anregungen und die großzügige Förderung im Rahmen des 
dortigen Gastprogramms. Auch meine Zeit als visiting scholar am UC Has-
tings College of the Law hat der Arbeit viele Impulse gegeben. Sie wurde vom 
DAAD mit einem Kurzstipendium bezuschusst. Herrn Prof. Dr. Rolf Stürner 
danke ich schließlich für die Aufnahme der Arbeit in die Schriftenreihe der Ver-
öffentlichungen zum Verfahrensrecht.

Die Arbeit befindet sich auf dem Stand von Februar 2019, soweit es mir 
möglich war sie dementsprechend zu aktualisieren. Mit Blick auf die Quellen 
aus den USA und den Niederlanden konnte dies leider nicht mehr durchgehend 
erfolgen.

Januar 2020 Alexander Eggers
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§ 1: Einführung

I. Vergleiche im kollektiven Rechtsschutz 
und ihre Kontrolle durch das Gericht

Kollektive Klageverfahren erleichtern den Umgang mit Schadensereignissen, 
die eine Vielzahl von Geschädigten in gleichartiger Weise betreffen. Sie legen 
die Aufgabe der Rechtsdurchsetzung in die Hände weniger Repräsentanten 
und machen so individuelle Rechtsstreite entbehrlich. Wenn die Repräsentan‑
ten das Verfahren im Wege eines kollektiv verbindlichen Vergleichs beenden 
können, erlaubt dies effiziente Lösungen.1 Es steigert jedoch auch noch ein‑
mal ihre Verantwortung. Sie können in diesem Fall unmittelbar auf die Rechts‑
position der Betroffenen einwirken. Dadurch entsteht jedoch die Gefahr, dass 
sich Interessenkonflikte mit den Repräsentanten zulasten der Gruppenmitglie‑
der auswirken – im schlimmsten Fall missbrauchen jene ihre Stellung bewusst. 
Dieses Spannungsverhältnis zwischen effizienzsteigernder Repräsentation und 
dem Gedanken der Autonomie der Rechtsinhaber ist ein Grundproblem des 
kollektiven Rechtsschutzes. Im Falle eines Vergleichs tritt es verstärkt zutage. 
Sicherungen gegen Missbrauch und niederschwelligere Fehlsteuerungen ver‑
langsamen und verteuern ein Verfahren aber unweigerlich.2 Es bedarf eines An‑
satzes, der einerseits pragmatische Lösungen erlaubt, die den Anforderungen 
an ein effizientes Verfahren gerecht werden, und andererseits alle Beteiligten 
davor schützt, möglichen negativen Auswirkungen der Dynamik dieses Verfah‑
rens ausgeliefert zu ein.

Die gerichtliche Kontrolle von Vergleichen ist als einer der Mechanismen, 
die in diesem Zusammenhang interessenwidrige Ergebnisse verhindern sol‑
len, internationaler Standard.3 Vor allem in den USA ist sie im Rahmen der 
Verfahrensform der class action seit langem etabliert. Die Genehmigung eines 
hochdotierten Vergleichs wie im VW‑Dieselskandal4 hat dabei erhebliche wirt‑
schaftliche Auswirkungen und schlägt mitunter Wellen bis nach Europa. Die 

1 Vgl. Stadler, ZHR 182 (2018), 623, 628.
2 Hodges, 37 J. C. P. (2014) 67, 83.
3 Vgl. etwa Stadler, GPR 2013, 281, 288 m. w. N.
4 In re Volkswagen „Clean Diesel“ Marketing Litig., 2016 WL 6248426 [*12] (N. D. Cal. 

2016); bestätigt durch In re Volkswagen „Clean Diesel“ Marketing Litig., 895 F. 3d 597 (9th 
Cir. 2018).
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vorliegende Untersuchung analysiert anhand des amerikanischen, niederlän‑
dischen und deutschen Rechts, inwiefern die gerichtliche Kontrolle von Ver‑
gleichen geeignet ist, das Risiko von Missbräuchen und sonstigen Fehlentwick‑
lungen im kollektiven Rechtsschutz einzudämmen und zugleich eine effiziente 
Verfahrensbeendigung zu gewährleisten. Mit der gerichtlichen Kontrollfunk‑
tion sind zwei grundlegende Probleme verbunden, die sich gegenseitig bedin‑
gen: Zum einen setzt sie einen abstrakten Maßstab dafür voraus, wann ein Ver‑
gleich angemessen und damit genehmigungsfähig ist. Es gilt, einen Mittelweg 
zwischen den detaillierten Vorgaben des materiellen Rechts und dem Gedanken 
einer intuitiv feststellbaren Evidenz zu finden. Nur außerordentlich schlechten 
Vergleichen sieht man ihre Fehler auf den ersten Blick an.5 Zum anderen ver‑
fügt ein Gericht für seine Genehmigungsentscheidung notgedrungen meist nur 
über eine ungewohnt karge Entscheidungsgrundlage. Eine gut austarierte Rege‑
lung kollektiver Vergleiche ist aber nicht zuletzt erforderlich, um zu vermeiden, 
dass die Akteure andere Wege zu einer umfassenden Lösung finden, die wo‑
möglich ein geringeres Schutzniveau aufweist.6

In der deutschsprachigen Literatur wird die Thematik kollektiver Vergleiche 
vor dem Hintergrund der Regelungen im KapMuG und zur Musterfeststellungs‑
klage inzwischen vermehrt aufgegriffen, nachdem sie zunächst nur selten und 
in kleinerem Maßstab behandelt worden war.7 Die vorliegende Untersuchung 
will daher vor einem rechtsvergleichenden Hintergrund erörtern, inwiefern das 
deutsche Zivilprozessrecht de lege lata und de lege ferenda Raum für systema‑
tisch konsistente Ansätze bietet, mit der ungewöhnlichen Sondersituation der 
gerichtlichen Kontrolle eines Vergleichs umzugehen. Ihre Aufgabe liegt dabei 
zunächst zu einem nicht geringen Teil darin, die vorhandenen Kenntnisse dar‑
zustellen, zu ordnen und mögliche Probleme zu identifizieren. Diese Unter‑
suchung erhebt keinesfalls den Anspruch letztverbindliche Lösungen zu bieten. 
Sie versucht vielmehr lediglich eine Struktur zu entwickeln, auf deren Grund‑

5 Hazard, 75 B. U. L. Rev. 1257, 1266 (1995).
6 Vgl. dazu allg. den Bericht der Europäischen Kommission zur Umsetzung ihrer Emp‑

fehlung v. 11. 06. 2013 (2013/396/EU), COM(2018) 40 final, S. 23.
7 Vgl. etwa zum KapMuG von Katte, Der Vergleich im KapMuG, S. 401 ff.; Reuschle, in: 

KK‑KapMuG, §§ 17, 18, 23; Winter, in: Wieczorek/Schütze, KapMuG, §§ 17, 18, 23; Stad‑
ler, [2013] EBLR 731, 746 ff.; Wigand, AG 2012, 845, 849 ff.; zur Musterfeststellungskla‑
ge Mekat, in: Nordholtz/Mekat, Musterfeststellungsklage, § 7 Rn. 38 ff; Röthemeyer, Mus‑
terfeststellungsklage, § 611 Rn. 32 ff.; Weinland, Musterfeststellungsklage, Rn. 163 ff.; zur 
class action Eichholtz, Die US‑amerikanische Class Action, S. 202 ff.; Frische, Verfahrens‑
wirkungen und Rechtskraft gerichtlicher Vergleiche, S. 82 ff.; vgl. zudem Geiger, Kollekti‑
ver Rechtsschutz im Zivilprozess, S. 224 ff.; Stadler, in: Festschrift Stürner, S. 1813 ff.; aus 
schweizerischer Perspektive rechtsvergleichend zur us‑amerikanischen class action, dem nie‑
derländischen WCAM und dem KapMuG Peter, Zivilprozessuale Gruppenvergleichsverfah‑
ren, S. 43 ff., 79 ff., 124 ff., 194 ff.; aus niederländischer Perspektive rechtsvergleichend zum 
deutschen, englischen und niederländischen Recht Tillema, Entrepreneurial Mass Litigation 
(im Erscheinen).
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lage im Idealfall eine fruchtbare Auseinandersetzung mit der Thematik der ge‑
richtlichen Kontrolle von Vergleichen möglich ist. Dabei soll insbesondere die 
Frage im Vordergrund stehen, wie die Interessen der repräsentierten Geschä‑
digten gewahrt werden können. Die rechtspolitische Diskussion in Deutschland 
kreist dagegen bislang in erster Linie um die Frage eines Missbrauchsrisikos 
zulasten der Beklagten.

II. Gegenstand der Untersuchung und methodischer Ansatz

Der Gedanke, einen Vergleich in einem Verfahren des kollektiven Rechts‑
schutzes von der Genehmigung eines Gerichts abhängig zu machen, stammt 
wie vieles in diesem Bereich aus dem amerikanischen Recht. Dieses bietet mit 
Blick auf die class action eine jahrzehntelange Tradition und reichhaltiges An‑
schauungsmaterial aus der Rechtsprechung, wenngleich die lebhafte akademi‑
sche Diskussion das Thema der gerichtlichen Kontrolle von Vergleichen meist 
nur am Rande streift. Für eine rechtsvergleichende Arbeit stellt die Situation 
in den USA ein unverzichtbares Studienobjekt dar, zumal die tiefgreifenden 
strukturellen Unterschiede zu den kontinentaleuropäischen Zivilprozessrech‑
ten eine lohnenswerte Auseinandersetzung erwarten lassen. Die class action ist 
deutlich komplexer und differenzierter als es das häufig bemühte Zerrbild der 
„amerikanischen Verhältnisse“ glauben machen will. Unter den europäischen 
Regelungen im kollektiven Rechtsschutz hat vor allem das niederländische 
WCAM – auch aus einer internationalen Perspektive – einige praktische Be‑
deutung erlangt. Es ist eines der am stärksten ausdifferenzierten Verfahren zur 
Genehmigung von Vergleichen auf dem Kontinent, wobei bemerkenswert ist, 
dass es keine eigenständige Möglichkeit zur streitigen Rechtsdurchsetzung vor‑
sieht.8 Schließlich sollen das deutsche KapMuG und die Musterfeststellungs‑
klage in die Untersuchung einbezogen werden. Ihre – inhaltlich weitgehend 
übereinstimmenden – Regelungen zur richterlichen Genehmigung von Verglei‑
chen sind noch jung und haben bislang noch keine praktische Bedeutung er‑
langt. Die Regelungsvorschläge der Europäischen Kommission sehen ebenfalls 
die gerichtliche Kontrolle von Vergleichen vor.9 Gleichwohl fristet dieses The‑
menfeld in den zugehörigen Materialien eher ein Schattendasein.10 Auch in der 
vorliegenden Untersuchung wird die europarechtliche Ebene im Hintergrund 

8 Eine streitige Entscheidung ermöglicht nunmehr das „Wet afwikkeling massaschade in 
collectieve actie“, das im April 2019 im Staatsblad 2019, 130 verkündet wurde. Systematisch 
ist es jedoch kein Teil des WCAM, sondern vielmehr der allgemeinen Verbandsklage.

9 Vgl. Empfehlung der Kommission v. 11. 06. 2013 (2013/396/EU), Nr. 28; Art. 8 Abs. 4 
Richtlinienvorschlag über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbrau‑
cher und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG, COM(2018) 184 final.

10 So enthält etwa der Bericht der Europäischen Kommission zur Umsetzung ihrer Emp‑
fehlung v. 11. 06. 2013 (2013/396/EU), COM(2018) 40 final, S. 18 nur ganz allgemeine Aus‑
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bleiben müssen, da sie keine zusätzlichen Erkenntnisse zur Ausgestaltung des 
Genehmigungsverfahrens und dem Maßstäben der Genehmigungsentscheidung 
verspricht.

Die untersuchten Verfahrensformen weisen auf den ersten Blick erhebliche 
strukturelle Unterschiede auf. So werden bei der class action und dem Kap‑
MuG einzelne Geschädigte als Repräsentanten für eine größere Gruppe von 
Anspruchstellern tätig, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Beim 
WCAM und der Musterfeststellungsklage treten dagegen Interessenorganisa‑
tionen auf, die nicht selbst von dem maßgeblichen Schadensereignis betroffen 
sind. Die ausgewählten Verfahrensformen vereint indes, dass es sich allesamt 
um Gruppenverfahren handelt. Ein Gruppenverfahren kennzeichnet sich da‑
durch, dass bestehende individuelle Rechte der Gruppenmitglieder durch einen 
Repräsentanten in einem einheitlichen Verfahren verfolgt werden. In diesem 
werden „losgelöst vom Anspruch des einzelnen und in einem selbständigen 
Prozess Tatsachen- und Rechtsfragen mit Wirkung für ein Kollektiv von An‑
spruchsinhabern entschieden.“11 Das gilt für die class action und das KapMuG 
ebenso wie für das WCAM und die Musterfeststellungsklage. Damit unter‑
scheiden sie sich von Popular‑ oder Verbandsklagen, bei denen der Kläger über 
eine „originäre Interventionskompetenz“ verfügt,12 also unabhängig von den 
Ansprüchen individuellen Ansprüchen möglicher Geschädigter tätig wird. Die 
untersuchten Verfahrensformen sind dabei jeweils darauf ausgerichtet, in ihrem 
Anwendungsbereich sowohl Streu‑ als auch Massenschäden zu bewältigen.

Einem Vergleich der unterschiedlichen Verfahrensformen aus den USA, den 
Niederlanden und Deutschland steht ein gewichtiges Hindernis methodischer 
Natur entgegen. Die Prozessrechtsvergleichung sieht sich allgemein dem Pro‑
blem gegenüber, dass sie nur schwer einen vertieften Einblick in die auslän‑
dische Prozesswirklichkeit erlangen kann.13 Im Bereich des kollektiven Rechts‑
schutzes tritt dies besonders deutlich hervor. Die Verfahren sind dort nahezu 
zwangsläufig hochgradig komplex – und daran ändert sich nichts, wenn sie im 
Wege eines Vergleichs beendet werden. Die genauen Hintergründe und Aus‑
gangsbedingungen auch für nur einen einzelnen konkreten Vergleich lassen sich 
kaum erfassen. Mit einer class action oder einem ähnlichen Verfahren sind nicht 
selten ganze Heerscharen von Anwälten jahrelang beschäftigt; sie analysieren 
und produzieren dabei kaum zu überschauende Mengen an Material. Einem 
Außenstehenden bleibt zudem ein Einblick in die Vergleichsverhandlungen – 

sagen zur gerichtlichen Kontrolle von Vergleichen. Er betont jedoch ihre Bedeutung für den 
„Schutz der Rechte der beteiligten Parteien“.

11 So die Definition von Bergmeister, KapMuG, S. 294. Ähnlich BeckOK ZPO/Lutz, § 606 
Rn. 3.1 zum Begriff des „kollektiven Rechtsschutzes im engeren Sinne“. Zur Einordnung des 
KapMuG als Gruppenverfahren vgl. Lange, in: Vorwerk/Wolf, KapMuG, § 8 Rn. 2; Reuschle, 
in: KK‑KapMuG, § 9 Rn. 4.

12 So die Begriffsbildung von Halfmeier, Popularklagen im Privatrecht, S. 5.
13 Stürner/Stadler, Eigenarten der Prozeßrechtsvergleichung, S. 281.
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die regelmäßig hinter verschlossen Türen stattfinden – und deren Hintergründe 
verwehrt. Diese Untersuchung kann daher lediglich versuchen, aus der Außen‑
perspektive einen Überblick zu gewinnen. Sie kann keinesfalls bewerten, ob 
das, was die Richter in den analysierten Rechtsordnungen tun, zu richtigen Er‑
gebnissen führt oder ob sie die Sachverhalte mit den von ihnen angewendeten 
Methoden korrekt erfassen. Ihr Thema sind vielmehr die rechtlichen Ausgangs‑
bedingungen für die richterliche Aufgabe der Genehmigung eines Vergleichs. 
An dieser Stelle tut sich indes ein weiteres methodisches Problem auf, das sich 
nicht mehr so elegant umschiffen lässt: Auch der Einblick in die Arbeit des 
Richters fällt schwer. Die Begründungen, die Richter für ihre Entscheidungen 
nennen, bilden nicht zwingend den Denkprozess ab, der diesen zugrundeliegt – 
zumal wenn es wie hier um ein Gebiet geht, in dem einem einzelnen Gericht ein 
erheblicher Entscheidungsspielraum zukommt.

Die Feststellungen der vorliegenden Untersuchung gelten dementsprechend 
immer nur unter Vorbehalt. Sie wählt vor diesem Hintergrund einen zurück‑
haltenden Ansatz für einen Rechtsvergleich. Sie will das Rechtsinstitut der ge‑
richtlichen Kontrolle von Vergleichen lediglich mit groben Strichen skizzie‑
ren, um die wesentlichen Problempunkte und Stellschrauben herauszuarbeiten. 
Mehr kann sie nicht leisten, zumal die Diskussion in Deutschland noch ganz am 
Anfang steht. Sie baut auf der Überlegung auf, dass Gruppenverfahren in unter‑
schiedlichen Rechtsordnungen auf einer abstrakten Ebene vor demselben Rege‑
lungsproblem stehen: Sie müssen effizient den Schutz der repräsentierten Grup‑
penmitglieder gewährleisten, wenn ein Vergleich über deren Ansprüche verfügt. 
Bei den einzelnen Fragekomplexen nimmt die vorliegende Untersuchung ihren 
Ausgangspunkt grundsätzlich beim amerikanischen Recht, da dieses über die 
international bedeutsamste Rechtspraxis im Bereich von Vergleichen im kollek‑
tiven Rechtsschutz verfügt und infolgedessen meist gutes Anschauungsmaterial 
bietet, um die jeweiligen Fragestellungen plastisch darzustellen. Dementspre‑
chend haben sich in den USA bereits zahlreiche Probleme aufgetan, die mög‑
licherweise auch aus einem europäischen oder deutschen Blickwinkel von In‑
teresse sind. Diese Untersuchung versucht zu ermitteln, welche Schlüsse man 
aus den Erfahrungen aus den USA und – in geringerem Maße – auch aus den 
Niederlanden vor dem Hintergrund der grundsätzlichen Unterschiede zwischen 
den Rechtsordnungen für das deutsche Recht ziehen kann, um geeignete Lö‑
sungsansätze zu übernehmen und vermeidbare Fehler nicht zu wiederholen. In 
diesem Zusammenhang muss jeweils herausgearbeitet werden, ob möglicher‑
weise grundlegende Prämissen des amerikanischen oder des niederländischen 
Ansatzes dem deutschen Recht fremd sind.
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III. Gang der Darstellung

Diese Untersuchung muss sich mit drei Grundfragen auseinandersetzen: Warum 
braucht man die richterliche Kontrolle von Vergleichen? Was sind ihre Maß‑
stäbe? Auf welcher Grundlage trifft ein Gericht seine Genehmigungsentschei‑
dung? Demensprechend beleuchtet sie in ihrem ersten Teil zunächst allgemein 
die Hintergründe von Vergleichen im kollektiven Rechtsschutz (§ 2) und stellt 
sodann die Verfahrensformen vor, die den Gegenstand der Untersuchung bilden 
(§ 3). Der zweite Teil setzt sich mit der Frage auseinander, warum eine gericht‑
liche Kontrolle von Vergleichen erforderlich ist. Dazu geht sie auf die Bedin‑
gungen der richterlichen Tätigkeit in diesem Zusammenhang ein (§ 4), um so‑
dann die Handlungsmöglichkeiten und Interessen der Akteure in den Blick zu 
nehmen (§ 5). Der dritte Teil befasst sich mit der Rolle des Gerichts als Kon‑
trollinstanz. Er stellt die Kriterienkataloge vor, die die Maßstäbe für die Kon‑
trollentscheidung bereitstellen (§ 6), geht sodann auf die Entscheidungsgrund‑
lage ein (§ 7), um schließlich zu untersuchen, mit welcher Intensität die Prüfung 
auf Grundlage der Kriterienkataloge durchzuführen ist (§ 8).



Erster Teil

Hintergründe und Regelungen





§ 2: Vergleiche im kollektiven Rechtsschutz

I. Zahlen

Volkswirtschaftlich betrachtet sind class actions in den USA eine erhebliche 
Größe. Die rechtspraktische Bedeutung von Vergleichen ist in diesem Rahmen 
enorm.1 Fitzpatrick schätzt, dass Vergleiche von class actions vor den Fede‑
ral Courts trotz der relativ geringen Fallzahlen2 in finanzieller Hinsicht mit 16 
Milliarden Dollar jährlich 10 % der Summe ausmachen, die in den USA im Zu‑
sammenhang mit Gerichtsverfahren transferiert wird, in denen deliktische An‑
sprüche auf Schadensersatz geltend gemacht werden.3 Zu einer Verfahrensbeen‑
digung durch streitiges Urteil kommt es dagegen nur in den seltensten Fällen. 
Als Richtwert werden insofern 3–6 % genannt.4 Allerdings werden bei Weitem 
nicht alle Fälle, in denen kein Urteil ergeht, mit einem Vergleich abgeschlossen. 
Vielmehr greifen die Richter vielfach auf andere Entscheidungsformen zurück, 
etwa die Stattgabe einer motion to dismiss sowie auf preliminary injunctions 
oder summary judgments.5 Eine Studie des FJC zur Rechtsprechung der Fede‑
ral Courts vor dem Erlass des Class Action Fairness Act (CAFA) von 2005 stellt 
beispielsweise fest, dass 38 % der untersuchten Verfahren durch Klagerücknah‑
me (voluntary dismissal) beendet wurden, 20 % durch Verweisung an ein ein‑
zelstaatliches Gericht, 21 % durch Stattgabe einer motion to dismiss oder ein 
summary jugdment, 3 % durch ein administrative closing und lediglich 9 % im 
Wege eines Vergleichs.6 Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangt eine RAND‑Stu‑
die von 2007 zu class actions im Versicherungsbereich, die allerdings auch ein‑
zelstaatliche Fälle berücksichtigt: 27 % der Verfahren endeten mit einem volun‑
tary dismissal, 37 %, indem das Gericht zu Gunsten der Beklagtenseite einer 
pre‑trial motion – wie etwa einer motion to dismiss – stattgab, und 20 % durch 

1 Vgl. Issacharoff/Nagareda, 156 U. Pa. L. Rev. 1649, 1650 (2008); Willging/Lee, Impact 
of the Class Action Fairness Act on the Federal Courts, S. 6.

2 Fitzpatrick geht von jährlich ca. 350 federal class action settlements aus. Die Gesamtzahl 
der jährlich eingereichten class actions ist demgegenüber unbekannt, vgl. Hensler, 63 DePaul 
L. Rev. 499, 510 (2014).

3 Fitzpatrick, 7 JELS 811, 829 f. (2010) für die Jahre 2006 und 2007.
4 Willging u.a, Empirical Analysis, S. 68 = 71 N. Y. U. L. Rev. 74, 92, 151 (1996).
5 Resnik, 30 U. C. Davis L. Rev. 835, 839 (1997).
6 Willging/Lee, Impact of the Class Action Fairness Act on the Federal Courts, S. 6; vgl. 

auch Anderson/Trask, Class Action Playbook, § 4.03[5][a].
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einen individuellen Vergleich mit den class representatives, ohne Einbeziehung 
der class; ein kollektiver Vergleich wurde in 12 % der Fälle geschlossen. Von 
den lediglich 14 % der Verfahren, in denen es zu einer certification kam, wurden 
dann aber 90 % durch einen solchen Vergleich beendet. Schon mit dem Antrag 
auf certification steigt die Quote für einen kollektiven Vergleich auf 34 %.7 Eine 
Studie zu class actions in Kalifornien ermittelt eine Vergleichsquote von 31,9 % 
aller Erledigungen. Ein trial verdict gab es dagegen lediglich in 0,7 % der Fäl‑
le.8 Eine weitere Untersuchung wirft ein Schlaglicht auf den Aspekt der Ver‑
fahrensdauer: Von den 148 im Jahre 2009 vor Bundesgerichten angestrengten 
Verfahren, die Gegenstand einer Studie von Mayer Brown LLP sind, war nach 
vier Jahren kein einziges in der trial‑Phase angelangt oder durch streitiges Ur‑
teil zugunsten der Kläger entschieden worden. Vielmehr waren 14 % der Ver‑
fahren noch anhängig, 27 % wurden als unschlüssig abgewiesen (dismissal on 
the merits), in 30 % der Fälle kam es zu einer Klagerücknahme (voluntary dis‑
missal) oder zu Vergleichen auf individueller Basis, 1 % wurden in ein arbitra‑
tion‑Verfahren übergeleitet und 33 % auf kollektiver Ebene verglichen.9 Legt 
man diese Daten zugrunde, betrifft das Thema der vorliegenden Untersuchung 
je nach Studie zwar nur zwischen einem Zehntel und einem Drittel aller anhän‑
gig gewordenen class actions – sobald sich eine solche nicht schon in einem frü‑
hen Verfahrensstadium erledigt, gewinnt es aber an Relevanz. So werden class 
actions, die die Hürde der certification nehmen,10 nahezu immer verglichen,11 
wobei die certification freilich oftmals erst im Zuge der Genehmigung eines 
Vergleichs stattfindet (settlement class action).

Im Kontrast mit den USA spielt sich die Praxis des kollektiven Rechtsschut‑
zes in den anderen hier analysierten Rechtsordnungen schon rein zahlenmäßig 
in einem deutlich kleineren Maßstab ab. Das niederländische WCAM, das die 
streitige Beendigung des Verfahrens von vorneherein nicht vorsieht, ist bislang 
in acht Fällen zur Anwendung gekommen. Abgesehen von dem DES‑Fall,12 
einem Produkthaftungsfall aus dem Pharmabereich, der den Anlass für die Ver‑

7 Pace/Carroll/Vogelsang/Zakaras, Insurance Class Actions in the United States, S. 40, 
45 ff. Beschränkt man sich auf Verfahren vor den Federal Courts, weichen die maßgeblichen 
Werte nicht significant ab: 17 % (voluntary dismissal), 43 % (pretrial motion), 24 % (individual 
settlement), 15 % (class-wide settlement), 16 % (certification), 94 % (class-wide settlement 
nach certification), 32 % (class-wide settlement nach Antrag auf certification); allerdings wer‑
den von der Studie insofern deutlich höhere Fehlertoleranzen angenommen.

8 Study of California Class Action Litigation, 2000–2006, First Interim Report March 
2009, S. 11.

9 Mayer Brown LLP, Do Class Actions Benefit Class Members?, S. 4.
10 Siehe dazu unten S. 18.
11 Issacharoff/Nagareda, 156 U. Pa. L. Rev. 1649, 1650 (2008); Rubenstein, Newberg on 

Class Actions, § 1:17; vgl. auch Pace/Carroll/Vogelsang/Zakaras, Insurance Class Actions in 
the United States, S. 47.

12 Gerechtshof Amsterdam, beschikking v. 1. 06. 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:AX6440 
(DES).
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abschiedung des Gesetzes darstellte,13 handelt es sich dabei überwiegend um 
Fälle aus dem Kapitalmarktrecht.14 Daneben gibt es einen Fall, der im Zusam‑
menhang mit der Insolvenz einer Bank steht.15 Die Besonderheit in den Nie‑
derlanden ist, dass eine streitige Entscheidung dieser Verfahren auf kollektiver 
Ebene bislang nicht möglich war, sondern eine Übereinkunft auf der Grund‑
lage des WCAM die einzige verbindliche Lösung jenseits einer Vielzahl an In‑
dividualprozessen darstellte. Die Verfahrensdauer variiert dabei erheblich und 
hängt auch davon ab, ob man gegebenenfalls die Individualverfahren mit ein‑
bezieht, die im Vorfeld des Verfahrens nach dem WCAM stattgefunden haben.16

In Deutschland sind Vergleiche im kollektiven Rechtschutz eine sehr junge 
Entwicklung, die erst mit der Reform des KapMuG im Jahre 2013 angestoßen 
wurde. Im Rahmen des KapMuG haben sie noch keine nennenswerte praktische 
Bedeutung gewonnen. Bislang sind auf dieser Grundlage – soweit ersichtlich – 
allenfalls zwei Vergleiche zustande gekommen.17 Für die Musterfeststellungs‑
klage fehlt es noch gänzlich an Entscheidungspraxis.

II. Ursachen und Hintergründe

Dass ein streitiges Urteil nach einem vollständig durchexerzierten Prozess eine 
eher seltene Form richterlicher Entscheidung ist, stellt in den USA keine Be‑
sonderheit von class actions dar, sondern gilt auch für Individualverfahren.18 
Die Präferenz für Vergleiche hat im amerikanischen Zivilprozess in den letzten 
Jahrzehnten allgemein überhandgenommen.19 Bei der class action spielt dabei 

13 Mom, Kollektiver Rechtsschutz in den Niederlanden, S. 322 ff.
14 Gerechtshof Amsterdam, beschikking v. 25. 01. 2007, ECLI:NL:GHAMS:2007:AZ7033 

(Dexia); gerechtshof Amsterdam, beschikking v. 29. 04. 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009: 
BI2717 (Vie d’Or); gerechtshof Amsterdam, beschikking v. 29. 05. 2009, ECLI:NL:GHAMS: 
2009:BI5744 (Shell); gerechtshof Amsterdam, beschikking v. 15. 07. 2009, ECLI:NL:GHAMS: 
2009:BJ2691 (Vedior); gerechtshof Amsterdam, beschikking v. 17. 01. 2012, ECLI:NL: 
GHAMS:2012:BV1026 (Converium); gerechtshof Amsterdam, beschikking v. 16. 06. 2017, 
ECLI:NL:GHAMS:2017:2257 (Fortis).

15 Gerechtshof Amsterdam, beschikking v. 13. 05. 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:1690 
(DSB‑Bank).

16 Tzankova/Scheurleer, Annals 622 (2009), 149, 152.
17 Zum einen OLG München, Beschl. v. 18. 09. 2014, 5 Kap 2/09 – Constantin Medien 

AG, vormals EM.TV Vermögensverwaltungs AG. Medienberichten zufolge soll Ende 2016 
in dem Musterverfahren zur Frage einer verspäteten Ad‑hoc‑Mitteilung über den Rücktritt 
des einstigen Vorstandsvorsitzenden von Daimler‑Chrysler, Schrempp, ein weiterer Vergleich 
geschlossen worden sein, der aber nicht öffentlich bekanntgemacht wurde, vgl. Schneider, 
BB 2018, 1986, 1995; Stuttgarter Zeitung v. 16. 12. 2016, https://www.stuttgarter‑zeitung.
de/inhalt.schrempp‑ruecktritt‑daimler‑schliesst‑vergleich‑mit‑klaegern.fd40cf1f‑f091‑4ebc‑
969b‑a7afdb174094.html (zuletzt aufgerufen am 29. 04. 2019).

18 Resnik, 30 U. C. Davis L. Rev. 835, 839 (1997).
19 Vgl. allgemein Galanter, 1 J. Empir. Legal. Stud. 459 (2004); Langbein, 122 Yale 

L. J. 522, 569 (2012).
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das nicht zuletzt angesichts der hohen Streitwerte beträchtliche Prozessrisiko 
ebenso eine Rolle wie die erheblichen Kosten, die regelmäßig im Rahmen der 
für das amerikanische Zivilprozessrecht charakteristischen pretrial‑Phase an‑
fallen.20 Mit Blick auf die Kostenersparnis und die Effizienzgewinne werden 
Vergleiche im Kontext von class actions daher allgemein begrüßt, nicht zuletzt 
von den Gerichten.21 Prozessökonomischen Überlegungen kommt bei der class 
action ein erheblicher Stellenwert zu.22 Daneben kann auch der Gedanke eine 
Rolle spielen, dass die Kläger und ihre Anwälte als private attorneys general 
Ziele durchsetzen, die über das reine Kompensationsinteresse der Summe der 
Gruppenmitglieder hinausreichen, indem ihr Vorgehen abschreckende Wirkung 
entfaltet – gegenüber dem konkreten Schädiger und auch darüber hinaus.23 Die 
Praxis der class action ist allerdings vor allem das Ergebnis und zugleich das 
Substrat eines dynamischen Prozesses ständiger Umformung und Fortentwick‑
lung, der seit mehreren Jahrzehnten anhält, ohne dass die Aussicht bestände, 
dass er irgendwann einen statischen Zielzustand erreicht.24 Seine Hauptakteu‑
re sind unternehmerisch tätige Klägeranwälte, die in einem mitunter stark po‑
litisierten Umfeld25 in Konkurrenz miteinander und in Wechselwirkung mit 
ihren Prozessgegnern ständig neue Innovationen einführen und auf ebensol‑
che der Gegenseite reagieren.26 Vergleiche im Rahmen von class actions sind 
dabei nicht zuletzt ein – bisweilen äußerst lukratives Geschäftsmodell – für 
spezialisierte Klägerkanzleien. Andererseits können sie auch für die beklagten 
Unternehmen reizvoll sein, da sie aufgrund des opt out‑Systems eine schnel‑
le und umfassende Lösung für Haftungsfälle bieten können. Sie haben sich zu 

20 Manual for Complex Litigation, Fourth, § 13.
21 Rubenstein, Newberg on Class Actions, § 13:44.
22 Vgl. ALI, Principles of Aggregate Litigation, § 1.03, Comment b.
23 Vgl. Rubenstein, Newberg on Class Action § 1:8. Der Ausdruck „private attorney gen‑

eral“ wurde in den USA erstmals in einem Urteil aus dem Jahre 1943 verwendet, also in der 
Zeit des New Deal, vgl. Assoc. Indus. of New York v. Ickes, 134 F. 2d 694, 704 (2d Cir. 1943), 
hat aber deutlich frühere Ursprünge, insbesondere im Zusammenhang mit der Strafverfolgung. 
Zum Ganzen eingehend Rubenstein, 57 Vand. L. Rev. 2129, 2136 (2004).

24 Vgl. zum Ganzen Bone, 70 B. U. L. Rev. 213 (1990); D. Marcus, 90 Wash. U. L. Rev. 
587 (2013); ders., 86 Fordham L. Rev. 1785 (2018); Yeazell, From Medieval Group Litigation 
to the Modern Class Action.

25 Die class action ist hat den letzten Jahrzehnten mehrfach gesetzgeberische Initiativen 
hervorgerufen, die darauf abzielten, ihr Missbrauchspotential einzudämmen, so der PSLRA 
von 1995 und der CAFA von 2005. Das Gesetzgebungsvorhaben eines „Fairness in Class Ac‑
tion Litigation and Furthering Asbestos Claim Transparency Act of 2017“ (115th Congress 
2017–2018, H. R. 985), der den Anwendungsbereich der class action stark beschnitten hätte, 
vgl. https://www.congress.gov/bill/115th‑congress/house‑bill/985 (zuletzt aufgerufen am 
30. 04. 2019), scheint angesichts der neuen Mehrheitsverhältnisse im US‑Repräsentantenhaus 
gescheitert zu sein, vgl. https://www.reuters.com/article/legal‑us‑otc‑classaction/class‑action‑
reform‑isnt‑dead‑its‑just‑not‑coming‑from‑congress‑idUSKCN1OR1G1 (zuletzt aufgerufen 
am 30. 04. 2019).

26 Vgl. zum Ganzen Coffee, Entrepreneurial Litigation.



 § 2: Vergleiche im kollektiven Rechtsschutz 13

einem charakteristischen Element des us‑amerikanischen Zivilprozessrechts 
entwickelt.

Der direkt auf einen Vergleich ausgerichteten Lösung des WCAM wird re‑
gelmäßig attestiert, Ausdruck einer charakteristischen Eigenart der niederlän‑
dischen Rechtskultur zu sein. Es ist die Rede vom einvernehmliche Lösungen 
bevorzugenden „Poldermodell“27, aber auch von der in der Entstehungszeit des 
WCAM verbreiteten Besorgnis, die Herausbildung einer „claimcultuur“ (Kla‑
gekultur) nicht weiter befördern zu wollen.28 Jedoch wurde in den Niederlan‑
den kürzlich eine neue Regelung zum kollektiven Rechtsschutz eingeführt, die 
eine streitige Entscheidung über Schadensersatzforderungen ermöglicht.29 Die 
Einführung des WCAM war damals hingegen auch eine Reaktion auf die Er‑
kenntnis, dass es dem niederländischen Prozessrecht an einem Instrument man‑
gelte, effektiv mit bestimmten Situationen umzugehen, in denen Massenschä‑
den auftreten.30 Auch haben die hohen Prozesskosten in den Niederlanden für 
potentielle Kläger vielfach eine prohibitive Wirkung, zumal auch im Falle des 
Obsiegens für die Anwaltskosten nur standardisierte Sätze erstattet werden, 
nicht aber die tatsächlich angefallenen Kosten, die höher sein können.31

In Deutschland fehlt es noch an Erfahrungen mit Vergleichen im kollek‑
tiven Rechtsschutz. Eine „Vergleichskultur“ hat sich in diesem Bereich noch 
nicht entwickelt.32 Es ist offen, ob dies in Zukunft geschehen wird. Der Ver‑
gleichdruck für die Beklagten scheint jedenfalls nicht übermäßig stark zu 
sein, nicht zuletzt weil das KapMuG und die Musterfeststellungsklage eine 
Verurteilung auf Leistung auf der Ebene des Gruppenverfahrens nicht vor‑
sehen.33 Dass die Furcht vor Reputationsschäden Unternehmen in die Enge 
treibt,34 ist angesichts der Erfahrungen mit VW im Abgasskandal zumindest 
keine zwingende Schlussfolgerung.35 Ob insbesondere kleine und mittlere Un‑
ternehmen unter Vergleichsdruck stehen,36 ist ungeklärt. Andererseits kann es 
möglicherweise einen Vergleich begünstigen, wenn die beklagten Unterneh‑

27 Vgl. dazu van Rossum, Dutch Legal Culture, in: Chorus/Hondius/Voermans, Introduc‑
tion to Dutch Law, S. 13, 21 ff.

28 Vgl. Mom, Kollektiver Rechtsschutz in den Niederlanden, S. 311, 341 m. w. N.
29 Vgl. Staatsblad 2019, 130.
30 Mom, Kollektiver Rechtsschutz in den Niederlanden, S. 328.
31 Vgl. Snijders, Civil Procedure, in: Chorus/Hondius/Voermans, Introduction to Dutch 

Law, S. 245, 261 ff., insb. 276.
32 Vgl. Weinland, Die neue Musterfeststellungsklage, Rn. 163.
33 Vgl. die Aussage von Meller‑Hannich, in: Deutscher Bundestag, Ausschuss für Recht 

und Verbraucherschutz, Protokoll‑Nr. 19/15, S. 18.
34 So aber Geissler, GWR 2018, 189, 191; Keller/Kolling, BKR 2005, 399, 400; vgl. auch 

Merkt/Zimmermann, VuR 2018, 363, 370.
35 Vgl. die Aussage von Augenhofer, in: Deutscher Bundestag, Ausschuss für Recht und 

Verbraucherschutz, Protokoll‑Nr. 19/15, S. 14; vgl. auch Stadler, VuR 2018, 83, 87 unter Ver‑
weis auf das kurze Gedächtnis von Kunden und Kapitalmärkten.

36 So Wernicke, in: Deutscher Bundestag, Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, 
Protokoll‑Nr. 19/15, S. 21.



14 Erster Teil: Hintergründe und Regelungen

men ein Interesse daran haben die Kundenbeziehung zu den Klägern zu erhal‑ 
ten.37 Ob es zu Vergleichen kommt, hängt allerdings auch maßgeblich davon 
ab, wie die Parteien die Prozessrisiken einschätzen und welche Strategien Klä‑
ger und Beklagte verfolgen.38

37 Stadler, VuR 2018, 83, 88.
38 Röthemeyer, Musterfeststellungsklage, § 611 Rn. 3.



§ 3: Die untersuchten Verfahrensformen und ihre Struktur

I. Vorüberlegungen

Diese Untersuchung setzt sich mit der Problematik der Genehmigung von Ver‑
gleichen im kollektiven Rechtsschutz anhand der amerikanischen class ac‑
tion, des niederländischen WCAM, des deutschen KapMuG sowie der Mus‑
terfeststellungsklage gemäß §§ 606 ff. ZPO auseinander. Im Folgenden sollen 
die maßgeblichen Regelungen vorgestellt und miteinander kontrastiert werden. 
Dazu wird zunächst jeweils ein Überblick über die normativen Grundlagen ein‑
schließlich ihrer historischen Entwicklung gegeben, um dann jeweils den Ab‑
lauf des Verfahrens zu beschreiben. Dabei geraten insbesondere folgende Fra‑
gen ins Blickfeld: Ist das Gericht in den Verhandlungsprozess im Vorfeld des 
Vergleichs eingebunden? Zu welchen Zeitpunkten im Verfahren muss sich das 
Gericht mit der Fairness des Vergleichs auseinandersetzen? Welches Gericht 
ist für eine Genehmigungsentscheidung zuständig? Trifft das Gericht eine ein‑
heitliche Genehmigungsentscheidung oder geht es schrittweise vor? Haben die 
Gruppenmitglieder eine Möglichkeit, gegenüber dem Gericht Stellung zu dem 
Vergleich zu nehmen? Können sie aus dem Vergleich austreten?

II. USA: die class action gemäß Rule 23 FRCP

1. Normative Grundlagen

In der amerikanischen Gesetzgebung zu class actions auf Bundesebene fin‑
den sich lediglich an drei Stellen spezifische Regelungen, die im Zusammen‑
hang mit einem Verfahrensabschluss im Wege eines Vergleichs stehen: in 
Rule 23 (e) FRCP, in 28 U.S.C. §§ 1712 ff. und in 15 U.S.C. § 78u–4 (5) sowie 
(7). Die erstgenannte Norm regelt dabei die Grundlagen der richterlichen Kon‑
trolle eines Vergleichs; um deren Effektivität zu erhöhen, wurde sie zunächst 
im Jahre 20031 und jüngst noch ein weiteres Mal ab Dezember 2018 tiefgrei‑
fend neu gefasst. Ihr zufolge kann das Verfahren nur noch mit Zustimmung 
des Gerichts beendet werden, sobald eine class zertifiziert wurde. Dies gilt für 

1 Vgl. dazu Herr, Annotated Manual on Complex Litigation, Fourth, § 21, Author’s Com‑
ments, Overview of New Manual; Wright/Kane, Law of Federal Courts, S. 524.


